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KAPITEL 7

ARBEITSLOSENGELD

I.
ALLGEMEINER ARBEITSMARKT
A. Allgemeines
Jeder Arbeitnehmer mit Behinderung hat wie ein gewöhnlicher Arbeitsloser unter denselben Bedingungen und Modalitäten Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung, wenn er die allgemeinen Be​din​gun​gen erfüllt.

B. Erleichterungen
Wenn ein Arbeitnehmer eine dauernde Arbeitsunfähigkeit von mindestens 33% aufweist und vom ONEM als ”zusammenwohnend” eingestuft wird, bezieht er nach 15monatiger Arbeitslosigkeit weiterhin 40% seines letzten Gehaltes (auf Höchstbetrag begrenzt). Er muss sich also nicht wie andere zusammenwohnende Arbeitslose – nach 15 Monaten - mit einer geringeren Pauschale abfinden.

Wenn ein Arbeitnehmer bei einem Verwandten oder Verschwägerten in direkter aufsteigender Linie wohnt, der einen Selbstständigkeitsverlust von wenigstens 9 Punkten aufweist, wird die Pension dieses Verwandten oder Verschwägerten unter gewissen Bedingungen nicht berücksichtigt, damit er als Arbeitnehmer mit Familie zu Lasten gilt.

C. Weitere spezifische Regelungen
Wenn ein Arbeitsloser eine dauernde Arbeitsunfähigkeit von wenigstens 33% aufweist, kann er einen Antrag stellen, um sich nur einmal im Monat der Stempelkontrolle unterziehen zu müssen (am 7. Tag des Monats).

Arbeitsfähige Arbeitslose, die eine Behinderung aufweisen, welche die Fortbewegung erschwert, müssen sich der Stempelkontrolle nicht unterziehen, sofern sie zuvor ein ärztliches Attest vorlegen.

II. IN BESCHÜTZENDEN WERKSTÄTTEN BESCHÄF​TIGTE ARBEITNEHMER

 MIT BEHINDERUNG

A. Allgemeines
Das besondere Referenzgehalt für Menschen mit Behinderung ist abgeschafft worden. Seit dem 1. Januar 1999 wird das (normale) garantierte durchschnittliche monatliche Mindestgehalt auch bei Arbeitnehmern mit Behinderung, die in einer Beschützenden Werkstätte beschäftigt sind, angewandt. Für das Anrecht auf normales Arbeitslosengeld werden die Arbeitstage berücksichtigt. Wenn der Arbeitnehmer nicht genügend Arbeitstage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufweisen kann, hat er trotzdem noch Anrecht auf Arbeitslosensondergeld für Personen mit Behinderung, insofern er 104 Arbeitstage innerhalb von 6 Monaten vor dem Antrag auf Arbeitslosengeld nachweisen kann. Bei dem nächsten Antrag auf Arbeitslosengeld wird geprüft, ob der Arbeitnehmer zusätzliche Tage nachweisen kann, um Anspruch auf normales Arbeitslosengeld zu haben.
B. Höhe des Arbeitslosensondergeldes
Die Arbeitnehmer, die nicht genügend Arbeitstage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachweisen können, die aber 104 Arbeitstage innerhalb von 6 Monaten vor dem Antrag auf Arbeitslosengeld nachweisen können, haben Anrecht auf Arbeitslosensondergeld für Personen mit Behinderung in Höhe von:


· 60% des in einer Beschützenden Werkstätte verdienten durchschnittlichen Tageslohns, wenn sie Haushalts​ober​haupt sind;

· 50% des durchschnittlichen Tageslohns in allen anderen Fällen.

Das Anrecht auf dieses Arbeitslosensondergeld bleibt während der gesamten Dauer der Arbeitslosigkeit erhalten.

III. IN BESCHÜTZENDEN 

WERKSTÄTTEN BESCHÄF​TIGTE ARBEITSLOSE

A. Allgemeines
Der Arbeitslose mit Behinderung behält das Anrecht auf Arbeitslosengeld während der gesamten Dauer seiner Beschäftigung in der Beschützenden Werkstätte, sofern er vom FOREM als schwer vermittelbarer Arbeitsloser eingestuft wird und durch Vermittlung dieses Dienstes in einer Beschützenden Werkstätte beschäftigt ist. Das Arbeitslosengeld wird an die Beschützende Werkstätte ausgezahlt.

Anmerkung: Die Bestimmung des Begriffs ”schwer vermittelbar” liegt in der Befugnis der Regionen.

B. Erleichterungen
Wenn die Beschäftigung wenigstens 3 Monate dauert, wird die laufende Entschädigungsdauer verlängert.

Der Entschädigungssatz, den der Arbeitslose zu Beginn seiner Beschäftigung erhält, wird während der gesamten Arbeitsdauer beibehalten.

C. Weitere spezifische Regelungen
Während der gesamten Dauer der Beschäftigung als Arbeitnehmer mit Behinderung in einer Beschützenden Werkstätte ist die betreffende Person gänzlich von der Stempelkontrolle freigestellt.

Bei der Berechnung der Dauer der Arbeitslosigkeit, die erforderlich ist, um des Anrechts auf Langzeit​arbeitslosengeld enthoben zu werden, werden die während der Beschäftigung in einer Beschützenden Werkstätte bezogenen Arbeitslosengelder nicht berücksichtigt.

Bei einem zusammenwohnenden Arbeitslosen gelten die Beschäftigungstage in einer Beschützenden Werkstätte bei der Berechnung der Verlängerung der Entschädigungsdauer zu 40% als Arbeitstage.

WO INFORMIERE ICH MICH?

· LANDESAMT FÜR ARBEITSBESCHAFFUNG / OFFICE NATIONAL DE L´EMPLOI (ONEM)
Boulevard de l´Empereur 7

1000 BRÜSSEL

Tel:
02/515.41.11

Fax: 02/514.11.06
Internet: http://www.onem.fgov.be
E-Mail: dircom@onem.fgov.be
WALLONISCHES AMT
·  FÜR BERUFSBILDUNG UND ARBEITSBESCHAFFUNG / OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI
FOREM

Boulevard J. Tirou 104

6000 CHARLEROI

Tel:
071/20.67.08

Fax: 071/20.67.99

Internet: http://www.hotjob.be
E-Mail: communic@forem.be
· OFFICE RÉGIONAL BRUXELLOIS DE L´EMPLOI, REGION BRUXELLOISE 
REGION BRÜSSEL-HAUPTSTADT
ORBEM

Boulevard Anspach 65

1000 BRÜSSEL

Tel:
02/505.14.11

Fax: 02/511.30.52

Internet: http://www.orbem.be
E-Mail: info@orbem.be
· VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING 
FLÄMISCHE REGION
V.D.A.B.
Keizerslaan 11

1000 BRÜSSEL

Tel:
02/506.15.11

Fax: 02/506.15.90
Internet: http://www.vdab.be
E-Mail: vdab@vdab.be
· HILFSKASSE FÜR DIE AUSZAHLUNG DES ARBEITSLOSENGELDES / CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE
CAPAC
Rue de Brabant 62

1210 BRÜSSEL

Tel:
02/209.13.13
Fax: 02/209.13.97
E-Mail: info@capac.fgov.be
· GEWERKSCHAFTEN
· GEMEINDEVERWALTUNGEN
